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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

 
Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik 

 FA Energie und Wohnbau 

Referat Wohnungsneubau-
Förderungen 

 

Bestätigung der Gesamtbaukosten 
und Baubeginn durch die 
bauführende Firma 

GESAMTBAUKOSTEN:  

€ 

Original-Stempel und Original-Unterschrift 
BauführerIn 

BAUBEGINN:  

DATUM 

Original-Stempel und Original-Unterschrift 
BauführerIn 

BAUTENSTAND: 

DATUM  

Original-Stempel und Original-Unterschrift 
BauführerIn 
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Für die Betrachtung des Anteils von nachwachsenden Rohstoffen an den wärmegedämmten 
Flächen der Gebäudehülle werden nur oberirdische Bauteile und die Decke zwischen EG 
und Keller herangezogen.  Erdberührte Bauteile und Flachdächer sind bei der Berechnung 
des Anteils der wärmegedämmten Flächen nicht heranzuziehen. Trittschalldämmung stellt 
keine Wärmedämmung im Sinne dieser Bestimmung dar.   

 
Die oberirdischen Wand- und Deckenkonstruktionen (auch Dachkonstruktionen) bestehen 
überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Holz, Stroh…) und mindestens 50% 
der wärmegedämmten Flächen der Gebäudehülle bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen 
(Flachs, Hanf, Holzfaser-Dämmplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten, Kork, Schafwolle, 
Stroh, Zellulose). Nicht akzeptiert werden Kokosfaser und Baumwolle wegen des hohen 
Transportweges bzw. des hohen Wasserverbrauchs beim Anbau.  
ODER 
mindestens 75% der wärmegedämmten der Gebäudehülle bestehen aus nachwachsenden 
Rohstoffen (Flachs, Hanf, Holzfaser[1]Dämmplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten, Kork, 
Schafwolle, Stroh, Zellulose). Nicht akzeptiert werden Kokosfaser und Baumwolle wegen 
des hohen Transportweges bzw. des hohen Wasserverbrauchs beim Anbau.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Verwendung nachwachsender Rohstoffe*:  
 

DATUM  Original-Stempel und Original-Unterschrift BauführerIn 

 


